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Anichstr. 24 
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Betrifft: Stellungnahme des Entwurfes des .. -
_F_a_m_i_l_i_e_n_b_e_r_a_t_u_n_g_s_f_ö_r_d_e_r_u_n_g_s_g_e_s_e_t_z_e-lS ~elri!~~~-=1Z~l =~~t ~~ 

Datum: 16. JUNi 1988 

2 2 bl~~ 199ß /J/ ~ 
zu 1. § 2 Abs. 1 Z.3: . \;.". IjOvl 

Wir bitten um folgende Erweiterung: I ~r~eilt::~ --- .-.-----... ~ .. 

•••••••• der die Ausbildung an einer 5ffentlishen oder mit 

dem Offentlichkeitsrecht ausgestatteten Akademie für Sozial­

arbeit, an einer Lehranstalt für Ehe- Familien- und Lebens­

beratung abgeschlossen hat oder der •••••••••••••••••••••• 

zu 2. § 2 Abs. 2 Z. 4 bund c: 

Berater könnte hier mißverstanden werden (siehe 3.) - besser 

Personen, die ••• 

Weiters würden wir ersuchen, die Frage der Verschwiegenheit des 

Beraters vor Gericht (bei Scheidungsprozessen) doch erneut zu 

überdenken und Grundlagen für den berechtigten Wunsch der Beratungs­

stellen zu schaffen, den Beratern die Möglichkeit der Aussagever­

weigerung zu geben. Sollte eine Regelung für diese Gesetzesnovelle 

nicht mehr möglich sein, bitten wir diese Punkt weiter zu bearbeiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

1 Kopie ergeht an das Bundesministerium 

für Umwelt, Jugend und Familie 

1015 Wien, Mahlerstraße 6 
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